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Aufhebung der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung über Schutzmaßregeln nach 
amtlicher Feststellung des Ausbruchs der Hochpathogenen Aviären Influenza 
(HPAI, Geflügelpest) und zur Festlegung von Schutzzonen und Überwachungszonen gemäß 
Art. 60 - 71 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 11 - 67 der VO (EU) 2020/687 i. V. m. 
§ 18 - 33 der GeflPestSchV

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises erlässt folgende 

tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung: 

1. Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung vom 02.10.2025 über Schutzmaßregeln
nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs der Hochpathogenen Aviären Influenza
(HPAI, Geflügelpest) und zur Festlegung von Schutzzonen und Überwachungszonen in
einem Geflügelbestand im Landkreis Greiz gemäß Art. 60 - 71 der VO (EU) 2016/429 i.
V. m. Art. 11 - 67 der VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 18 - 33 der GeflPestSchV wird zum
17.11.2025 aufgehoben.

2. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

3. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Internetseite des
Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtlandkreis.de eingesehen werden.

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim 
Vogtlandkreis eingelegt werden. Der Widerspruch muss innerhalb dieser Frist unter Wahrung der 
folgenden Formvorschriften eingelegt werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift

Anträge und Schriftsätze, für die durch Rechtsvorschritt Schriftform 
angeordnet ist, können in elektronischer Form mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur rechtswirksam unter der E-Mail-Adresse 
landratsamt@vogtlandkreis.de eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesem Fall unbedingt ihre postalische Anschrift mit an. 

Öffnungszeiten 
Mo, Fr 09:00 - 12:00 nach Terminvereinbarung 
Di 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 Uhr 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 
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